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Regeste

Sistierung; Gültigkeit der Einsprache | Andere Verfügungen Gericht (393-b)

Erwägungen

E. 1
Der Beschuldigte wurde mit Strafbefehl der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner
Jura-Seeland (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) vom 2. September 2022 wegen Drohung,
Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz, Ungehorsams gegen amtliche
Verfügungen, unanständigen Benehmens sowie Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung zu
einer Freiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt. Dagegen er- hob er Einsprache, welche von
der Staatsanwaltschaft als verspätet erachtet wur- de. Beim Regionalgericht Berner
Jura-Seeland (nachfolgend: Regionalgericht) ist daher ein Verfahren wegen Gültigkeit der
Einsprache gegen diesen Strafbefehl vom 2. September 2022 (PEN 24 300) hängig. Mit
Verfügung vom 25. Juli 2024 wies das Regionalgericht den Antrag des Beschuldigten auf
Sistierung des Verfah- rens PEN 24 300 bis zur Rechtskraft des Beschwerdeverfahrens
betreffend das Verfahren PEN 24 301 ab (Ziffer 4). Dagegen reichte der Beschuldigte
(nachfol- gend: Beschwerdeführer), vertreten durch Rechtsanwalt B.________, am 8.
August 2024 Beschwerde bei der Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des
Kantons Bern (nachfolgend: Beschwerdekammer) ein und beantragte, Ziffer 4 der
angefochtenen Verfügung sei aufzuheben und es sei das Verfahren PEN 24 300 bis zur
Rechtskraft des Verfahrens PEN 24 301 (vgl. BK 24 272) zu sistieren, eventualiter sei die
Sache zur neuen Begründung und Entscheidung an die Vorin- stanz zurückzuweisen. Im
Beschwerdeverfahren sei ihm die amtliche Verteidigung zu gewähren unter
Rechtsverbeiständung durch Rechtsanwalt B.________. Mit Verfügung des
Verfahrensleiters der Beschwerdekammer vom 14. August 2024 wurde das Gesuch des
Beschwerdeführers um Beiordnung einer amtlichen Vertei- digung für das
Beschwerdeverfahren gutgeheissen und Rechtsanwalt B.________ als amtlicher Anwalt
bestellt. Das Regionalgericht beantragte in seiner Stellung- nahme vom 15. August 2024 die
Abweisung der Beschwerde. Die Generalstaats- anwaltschaft verzichtete am 29. August
2024 auf eine Stellungnahme. Der Straf- kläger liess sich innert Frist nicht vernehmen.

E. 2
Gemäss Art. 393 Abs. 1 Bst. b der Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) ist die
Beschwerde zulässig gegen die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfah-
renshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrenslei- tende
Entscheide. Diese Bestimmung steht in Zusammenhang mit Art. 65 Abs. 1 StPO. Danach
können verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte nur mit dem Endentscheid
angefochten werden. Dabei geht es nach der Rechtsprechung um al- le Entscheide, die sich
auf die Fortführung und den Ablauf des Verfahrens vor und während der Hauptverhandlung



beziehen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_656/2020 vom 30. September 2021 E. 2.2).
Die Rechtsprechung lässt die Be- schwerde jedoch zu, wenn der verfahrensleitende
Entscheid dem Betroffenen ei- nen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von
Art. 93 Abs. 1 Bst. a des Bundesgerichtsgesetz (BGG; SR 173.110) verursachen kann
(Urteil des Bundes- gerichts 1B_599/2022 vom 18. April 2023 E. 2.1). Nicht wieder
gutzumachend be- deutet, dass er auch durch einen für die rechtsuchende Partei günstigen
Endent- scheid nachträglich nicht mehr behoben werden kann (zum Ganzen: BGE 143 IV
175 E. 2.3 S. 177; Urteil 1B_457/2017 vom 22. November 2017 E. 2.2; je mit Hin- weisen).
Ein lediglich tatsächlicher Nachteil wie die Verlängerung oder Verteuerung

E. 3
Ungeachtet einer fehlenden Legitimation in der Sache selbst kann der Beschwer- deführer
eine Verletzung seiner Parteirechte rügen, die ihm nach dem Verfahrens- recht, der
Bundesverfassung oder der Konvention zum Schutze der Menschen- rechte und
Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) zustehen und deren Missachtung auf eine formelle
Rechtsverweigerung hinausläuft. Zulässig sind allerdings nur Rü- gen formeller Natur, die
von der Prüfung der Sache getrennt werden können (sog. «Star-Praxis»; BGE 141 IV 1 E.
1.1; Urteil 6B_200/2019 vom 15. Juli 2019 E. 1.3).

E. 4
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie des Grundsatzes
von Treu und Glauben. Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 Bst. c und Art.
107 StPO, Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
[BV; SR 101], Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten [EMRK; SR 0.101]) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid
in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der
Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ih- ren
Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Es ist jedoch nicht erforderlich, dass sie sich
mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen
ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen
Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene
Person über die Tragweite des Entscheids Rechen- schaft geben und ihn in voller Kenntnis
der Sache an die höhere Instanz weiterzie- hen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens
kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und
auf die sich ihr Ent- scheid stützt (Urteil des Bundesgerichts 7B_53/2024 vom 7. Februar
2024 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). Das Regionalgericht führte in der angefochtenen
Verfügung mit Blick auf Art. 314 Abs. 1 StPO aus, unter welchen Voraussetzungen eine
Sistierung verfügt werden und dass der Entscheid über die Gültigkeit der Einsprache gegen
den Strafbefehl vom 2. September 2022 (PEN 24 300) unabhängig vom
Beschwerdeentscheid im Verfahren PEN 24 301 gefällt werden kann. Damit ging das
Regionalgericht davon aus, dass – entgegen der Argumentation des Beschwerdeführers –
keine Relevanz des anderen Verfahrens vorliegt. Eine solche Begründung reicht vorliegend
für eine sachgerechte Anfechtung aus. Mit Blick auf die auch dem Beschwerdeführer be-
kannte Ausgangslage, wonach die Frage der amtlichen Verteidigung aktuell gar nicht mehr
Gegenstand im Verfahren PEN 24 300 ist, scheint es nicht erforderlich, dass das Gericht
explizit begründet, weshalb es keine Abhängigkeit der Verfahren angenommen hat. Das
Gericht hat jedenfalls aufgezeigt, wovon es ausgeht, näm- lich dass Art. 314 Abs. 1 Bst. b
StPO in seinen Augen nicht einschlägig ist. Damit war es dem Beschwerdeführer ohne



weiteres möglich, in seiner Beschwerde um- gekehrt aufzuzeigen, dass und weshalb der
Ausgang des einen Strafverfahrens vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängt. Eine
Gehörsverletzung kann damit nicht ausgemacht werden. Die Frage der Vereinigung der
Verfahren ist nicht Gegenstand im Beschwerdever- fahren, weshalb auf diesbezügliche
Vorbringen nicht einzugehen ist. Auch eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und
Glauben ist nicht ersichtlich. Der Be- schwerdeführer hätte die Möglichkeit gehabt, die
Verfügung vom 18. Juni 2024, mit welcher im Verfahren PEN 24 300 sein Antrag auf
Einsetzung von Rechtsanwalt B.________ als amtlicher Anwalt abgewiesen worden war,
anzufechten. Der Um- stand, dass er dies nicht getan hat, verpflichtet die Behörden auch mit
Blick auf Art. 3 Abs. 2 Bst. a und Art. 29 Abs. 1 BV nicht, das Verfahren PEN 24 300 bis
zum Ausgang des Verfahrens PEN 24 301 zu sistieren. Die Beschwerde erweist sich mit

E. 5
Blick auf die gerügte Verletzung von Verfahrensrechten als unbegründet und ist in- sofern
abzuweisen. 4. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer
kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO), weshalb ihm die Verfahrenskosten von CHF
1’000.00 auf- erlegt werden. Dem amtlichen Verteidiger ist für das Beschwerdeverfahren
eine angemessene Entschädigung auszurichten. Nach Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen
Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.11) i.V.m. Art. 42 Abs. 1 KAG bestimmt sich das
Honorar innerhalb des Rahmentarifs gemäss Art. 41 Abs. 2 KAG nach dem in der Sache
gebotenen Zeitaufwand sowie der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des
Prozesses. Gemäss Art. 17 Bst. g Ziffer 1 Parteikostenverord- nung (PKV) beträgt das
Honorar CHF 500.00 bis CHF 5'000.00. Die Bedeutung der Streitsache ist knapp
durchschnittlich. Mit Blick auf den äusserst eng begrenzten Gegenstand des Verfahrens
sowie den Aktenumfang befindet sich das Honorar aber insgesamt am unteren Ende des
Tarifrahmens. Mit Blick darauf erscheinen die in der Kostennote von Rechtsanwalt
B.________ vom 7. Januar 2025 geltend gemachten CHF 1'200.00 für die Ausarbeitung der
Beschwerde und Rücksprache mit dem Klienten als zu hoch, weshalb das Honorar
insgesamt auf CHF 1'000.00 zu kürzen ist. Dies ergibt unter Berücksichtigung der Auslagen
von CHF 40.80 so- wie Mehrwertsteuern von CHF 84.30 eine amtliche Entschädigung von
CHF 1'125.10. Der Beschwerdeführer hat dem Kanton die Entschädigung zurück- zuzahlen,
sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Weitere
Entschädigungen sind nicht zu sprechen.

E. 6
Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:
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